
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/7/6 Bkd10/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1970

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Keine Standeswidrigkeit, wenn der Rechtsanwalt bei seiner Beteiligung am Exekutinsvollzug die Pfändung des in der

Gewahrsame des Verp6ichteten be7ndlichen Personenkraftwagens veranlaßt, obgleich ihm Belege vorgewiesen

wurden, wonach das Fahrzeug Eigentum eines Dritten sei.

Entscheidungstexte

Bkd 10/70

Entscheidungstext OGH 06.07.1970 Bkd 10/70

Schlagworte

SW: Auto
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